
Rlchtlinla dU Slchslschen Stailtsmlnlaterlums f(lr Wlrtachaft, Arbeit und· Verkehr Ober 
die ·Gawlhrung vo_n e.oforthJlfe„Darlehen zur Sicherung ciar Llquldltlt 

von k_lelnen und mittleren Unternehmen In der Cc>rona„Krlee 

(Rlchtllnle Soforthilfe-Darlehen) 

Vom 1 &. Aprll 202D 

,. 

zuwandung•zweck, Rechtaarutidlagen 

1. Zuwendungszweck ist die lJnteritOtzun_g von Einzeluntemel:lmer:n (J.olo-Selbststlnäigen),
kieinen und m�Jstlndischen Untem·ehmen und Freiberuflern im Freistaat .Sachsen, di�
aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise mit unverschuldeten UmsatzrOCkgAngen
konfrontiert sind.

2. Der Freistaat Sachs�n gev4hrt &1uf der Grundlage

·a) der allgemeinen ·haushaltsrechtlldlen Bestimmungen, lnsbeeonde'l! §§· 23., 44 der
Slchslschen HaL!shalt1$ordnung in der Fassung .der Bekanntmachung vom 
10. April 2001 (S�ct,sGVBI. S, 153)� die. zuletzt durch Artikel 1 des ·Gesetzes vom 14.
Dezember 2018 (SlchsGVBL S. 7.82) geändert worden ist, in der j�ils g,ttenden
Fa11ung,

b) der hierzu erlas!lenef! Veiwaltungavorschr�n dea Sl�hsisd)en Staatsministeriums
cler Finanzen zur Slchafschen Haushaltaordnung· vom 27. Juni 2005 (SichsABL SDr.
s. s 226), ·die ,zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 23. O�ober 2019
{SlchsABI. S. 1590) gelndert wo�n- ist, zµletzt enthalte"!. in. ·der
Verwa1n1·ngivo1lchrift. vom 8. o�,m�r 2019 (SächsABL S.Dr. s. S ·352) -.in der
Jeweils geltenden Feesung,

c) der Regelung zur vorübergehenden GewAhrung geringfügiger Beihllfen Im
Geltungsbereich der Bundesre,publik 0e1't$Ch.1$nd im Zus.ammenhang mlt dem
Ausbruch von COVID-19 {.Bundesregelung Klelnbeihilfen 202<7') vom 24: Mlrz 2020
.fn der Jeweils geltenden Fassung

d) dieser Richtlinle

zinslose und Zl,lnlc;hst tilgung•f"9ie, 1.angfrietlge Soforthllfe..Darlehen zur Sicherung der· 
Llquldlült fQr (die In Ziffer II genannten Zuwendungsempflnger. 

3. Auf die Gewährung der Zu�ndungen besteht kein Rechtsanspruch. Die SAchaische
Aufba1,J�nk- Förderbank- (SAS) .entscheidet aufgrund· ihres pflichtgemilßen Etmeaiens
im Rahmen der verfag·baren Haushaltsmittel.
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II. 

Zuwendungaernpfllnger 

1. Zuwendungaem·ptangersind

a) im Ha'-'pterwerb t tltfge Selbstlndige und Angehange der Fr�ien BerufeZ oder

b) gewerbl(che Unternehmen mit zu �eganstlgender Betriebss� im Frel•at Sech
sen mit bis zu 100 Mitarbeitern (Vol.lze_liaquiValente)j die wirtachaftlich und dauer
haft am Markt als Unternehmen tatig sind.

2. Von der Förderuhg .ausgeschlossen sind

a) wirtschaftU<*-te Geschlftsbetriebe von. Vereinen,

b) gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen,

c). Eigenbetriebe von .Gebietai<ßrpersch•n und Unternehmen Im Elgentum8 von
Körperschaften L!n.d Am1taHen de.s öffentlichen Rechts, 

d) Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei oder Aquakultur.

III, 

Zuwendungsvoraus.-tzung"n 

1. Die Zuwendung· kann nur unter folger,den Voraussetzungen gewahrt werden:

a) Oas Ui,temehmen war am 31. Deze_rnber 2018 nicht In Schwlerigkelten•, auch
wenn es danach in Folge der COVID-1�Pandemie in Schwierigkeiten 9e"ten ist.

b) Für das laufende· Geschäftsjahr prognostiziert dl!r Antragsteller aufgr:und der
Aµswirkungen der COVID-1Q..Pandemie eineh Umsatzrückgang von mindestens
20 Prozent.

c) Die Rückzahlung des Darlehens muss. bei normai.ni wirtschaftlichen Ablauf
innerhalb der La�tt d_es Darlehens zu e�rten sein.

d) Das Darlehen darf nicht zur Umschuldung bestehender Betriebsmittel-

1 EJn• •l�ndtga-Tatlgkelt wJrd ctJnn ll'n Ncabeoarwarb-•usgeObt, wenn die Aua0bung anderar abJ,Anglger 
Tltigkellan In der Summe In zettßch hOherem Umfang erfolgt 
2 S•riiche VeranJagung l,n Freistaat Sachsen 
1 B.ielllgung der effentlichen Hand wn l'!llnde�n• 25% . . . ◄ GamlßArt. 2Abs.18 derVl:�ORPNUNG (EU) Nr. 8511201 ... DER KOMMISSION V9ffl 17. Juni 20,14zur 
i=ealBt;Hung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Belhllfen mit dem Binna_nmarkt In �ndung der Artikel 
107 und 108 des AEUV. Kleine und mlttlere Untemat!l)ien Im Sinne der �MU-.Deftnltlon d!tJ" EU galten ln den 
ersten d�I Jahren ih!11r iltigt,H. nicht •li U"nfemehrnen in Schwierigkeiten. 
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finanllerungen gewährt werden. 

2. Die Pl'Ofung der Zuwendungavoraussetzungen erfolgt

a) bei Antragstellern mit elhem Jahresumsatz bis eine Million Euro auf GrundlSige von
Eigenerklärung� des Antragstellers. Der Antragsteller ist verpflichtet, der SAB auf
Anforderung - auch nach .Bewilligung und Auszahlung des Dar:leher:is - die zur
Oberprofung der �uwendungsvotaussetzlinge11 erforderliehen Unterlagen zur
VerfQgung zu stellen.

b) bei allen anderen Antragstellern ist ;zusttzl_ict, zu den Elgenerkl.lrui,gen die
Ertdlrung eines sachveratandigen Drltten11 vorzulegen. dass der Jahresumsatz eine
.Million Euro 0bersteigt und die beantragte Darlehenssumme den van· dem
sachverständigen Dritten6 eingeschltzten Liquiältatstiedarf nicht übersteigt.

3. AnsP,rüche auf Entschldlgungslelstungen nac:;h dem lnfel<tlonsschutzgesetz vom 20. Juli
2000 (BGBI. 1 S. J 045), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mlrz 2020 (BGBI.
� S. 587) gelindert worden ist, In der Jeweils . geltenden Fassu�g. sowie
Versicherungsleistungen für Betriebsunterbrechung und Bebiebaauafall sind vorrangig in
Anspruch zu nehmen. Bllligkeitsleistungen oder Zuwendungen a_us Förderprogrammen
des Bundes oder der Europäischen . Union mit lhnUcher .Zielrichtung für
ZU�ndungsempflnger, auch soweit diese wahrend der Laufzeit dieses Programms noch
in Kraft treten, sind vorrangig in Anspruch ZI.( nehmen.

IV. 

Art, Umfang uod Höhe der Zuwendung 

1. Die Zuwendung wird als Proje�rderung durch ein zinsloses, am Liqulditltsbedar18 fOr
zunlchst vier Mona.te oriantiertee Nachrang-Dar1eht,n von mindestens 5 000 Euro
gewahrt.

a) Für Ani�g.teller mit einem Jahre.e1.1msa.� bis eine Mllllon EQro ist die D1Jrlehenshöhe
auf 50 000 Euro begrenzt.

b) Für alle anderen Antragsteller ist die Darlehenshöhe auf 1 oo ooo Euro begrenzt.

2. Das· Darlehen ist drei Jahre tllgungsfrel, die Laufzeit das Darlehens betragt zehn Jahre.
Sondertilgungen sind Jederzeit möglich. Es werden keine Sicherheiten bestellt.

1 .Steuerberater, Wlrtechaftspl'Clfer
II Weiterlaufende Betrlebaauagaben 
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VI. 

lrlkrafttreten und Aulerkrafttretan 

1. Diese Richtlinie tritt .am 14. April 2020 in Krafi. Sie trff;t am 31. Dezember 2020 außer Kraft.

2. Die Richtlinie des Sttchsische.n Staatsministeriums fOt Wirtschaft, Ar'beH u�d Verkehr Ober
die Gewährung von Sofprthitfe-Darlehen zur Sicherung der Liquidltat von Kieinstuntemeh
men (Richtlinie Soforthilfe-Darlehen) vom 22. Mlrz 2020 (SlchsABI. S. 410) tritt mit Ablauf
des 13. April 2020 außer Kraft.

Dresden, den 15. April 2020 

Der Slaatamlnis1J,n! Wli Arbeit und Verkehr 

\ Martin Dulig
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